
Streitigkeiten im Bereich Informations- und Kommuni kationstechnik 
 
 
Schlichtungsstelle der Deutschen Gesellschaft für R echt und Informatik e.V. (DGRI) 
 

 Die Schlichtungsstelle befasst sich mit Streitigkeiten, die ihre Ursache in 
Sachverhalten aus dem Bereich der IuK-Technik haben (ausgenommen 
Streitigkeiten zwischen Telekommunikationsanbietern und Endkunden 
gemäß § 35 Abs. 1 Telekommunikations-Kundenschutzverordnung). 
 

C/o Prof. Dr. Jürgel W. Goebel 
Schöne Aussicht 30 
61348 Bad Homburg v.d.H. 
Telefon  06172 / 920930 
Telefax  06172 / 920933 
E-Mail    dgrischlichtung@aol.com 
internet   http://www.dgri.de/  
              kontakt/schlichtung.html  In der Regel ist die Schlichtungsstelle mit einem Juristen mit Befähigung 

zum Richteramt und einem EDV-Sachverständiger besetzt; 
gegebenenfalls werden dritte Schlichter hinzugezogen. 
 

  Die Schlichtungsstelle wird auf schriftlichen Antrag einer Partei tätig. Die 
Schlichtung erfolgt regelmäßig durch Mediation nach schriftlicher 
Vorbereitung. Auf Wunsch der Parteien ist ein Schlichtungsspruch 
möglich; dies entspricht dem Normalfall. Nach Abschluss einer 
Schiedsvereinbarung auch ein Schiedsspruch kann auch ein 
Schiedsspruch erfolgen. 
 

 
 
 
 
Stand Dezember 2005 

 Die Kostenverteilung erfolgt durch die Schlichter nach billigem Ermessen 
mit bindender Wirkung für die Parteien (§ 317 BGB). Die Tätigkeit der 
Schlichter wird nach Zeitaufwand abgerechnet. Der Stundensatz beträgt 
derzeit 160 €. Hinzu kommen eine Gebühr für die Schlichtungsstelle in 
Höhe von 320 € sowie die entstandenen Auslagen und die gesetzliche 
Umsatzsteuer. 
 

 
Das Verzeichnis enthält diejenigen institutionellen Schlichtungsstellen, die im Rahmen einer vom 
Justizministerium Baden-Württemberg durchgeführten Erhebung festgestellt wurden. Die einzelnen Daten 
beruhen auf den Angaben der Schlichtungsstellen bzw. ihrer Träger oder Mitglieder. Eine Prüfung oder 
Anerkennung der Einrichtung ist nicht erfolgt. Weitere Schlichtungsstellen können dem Justizministerium 
Baden-Württemberg zur Aufnahme in dieses Verzeichnis benannt werden. 
 
 


